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Sehr geehrte Frau Fuchs, 

ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 18. Juni 2013, in dem Sie einen erneuten 
Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten stellen. Ich beziehe mich weiterhin auf unsere 
Warteantwort vom 31. Juli 2013. 

Leider sind wir nicht in der Lage, Ihnen hinsichtlich Ihres Antrags im Sinne der 
Verordnung Nr. 1049/2001 fristgerecht einen endgültigen Bescheid zuzusenden, da die 
Beurteilung Ihres Antrags und die Rücksprache mit anderen Dienststellen der 
Kommission noch andauert. Dies liegt an der Komplexität des zugrundeliegenden 
Sachverhalts. 

Bitte entschuldigen Sie durch diese weitere Verlängerung etwaige resultierende 
Unannehmlichkeiten. Der Bescheid wird Ihnen so bald wie möglich zugestellt. 

Mit der Bitte um Ihr Verständnis verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 

Gérard Legris 
Referatsleiter 
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